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        E I L T 
 
Einschreiben mit Rückschein  
 

Herrn Prof. Dr. Voßkuhle  
- persönlich - 

Präsident des Bundesverfassungsgerichts  
als obersten Dienstherrn der Beamten und Angestellten des Gerichts     
Schlossbezirk 3 
76131 Karlsruhe 
 

       
 

   
 

Vaterstetten, 21.03.2017 
 

Beschwerde  
Verletzung der §§ 13,14 BVerfGG durch das Bundesverfassungsgericht 
AR 1690/17  1 BvR 610/07 

 

 
Sehr geehrter Herr Präsident Prof. Dr. Voßkuhle, 
 
hiermit lege ich Beschwerde ein gegen die Verletzung des § 14 BVerfGG i.V.m. § 13 BVerfGG 

durch Mitarbeiter Ihres Gerichts. 
 

 Am  01.03.2017 habe ich Verfassungsbeschwerde beim Zweiten Senat des 
Bundesverfassungsgerichtes eingereicht 

 Am 08.03.2017 wurde unter AR 1690/17 von Regierungsdirektor Maier mit 12 irrelevanten 
Aussagen und 12 unwahren Behauptungen versucht die Unzulässigkeit der 
Verfassungsbeschwerde zu begründen. 

 In meinem Antwortschreiben vom 10.03.2017 habe ich explizit nochmals darauf hingewiesen. 
dass die Bearbeitung entsprechend §§ 13,14 BVerfGG durch den Zweiten Senat durchzufüh-
ren  ist. Ansonsten müsse ich entsprechend § 19 BVerfGG Anträge auf „Besorgnis der 
Befangenheit“ stellen (siehe auch Anlage: Kap. IV.4. meiner Verfassungsbeschwerde). 

 Am 20.03.2017 teilt nun Amtsinspektorin Wagner unter Missachtung von §§ 13,14 BVerfGG 
mit, dass meine Verfassungsbeschwerde dem Ersten Senat unter dem Az 1 BvR 610/07 
zugeordnet wurde. 

 Hintergrund: Ein wesentlicher Punkt der Verfassungsbeschwerde ist deren Nachweis des 
Verfassungsbruchs durch die Vorsitzende Richterin Christine Hohmann-Dennhardt, den 
Verfassungsrichter Reinhard Gaier und den Verfassungsrichter (und heutigen 
Vorsitzenden des Ersten Senats und Vizepräsidenten des Bundesverfassungs-
gerichtes) Dr. Ferdinand Kirchhof mit dem Beschluss 1 BvR 1924/07 vom 07.04.2008. 

 
Ich gehe also folgerichtig davon aus, dass die Zuordnung meiner Verfassungsbeschwerde zum 
Ersten Senat unter bewusster Verletzung von §§ 13,14 BVerfGG ein weiterer Versuch ist, meine 
Verfassungsbeschwerde „loszuwerden“. 
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IV. Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde  
 
…… 
 

4.  Zuständigkeit des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichtes 
 
Die Zuständigkeit ist durch die §§ 13 und 14 des BVerfGG geregelt. 
 

 BVerfGG § 13 
„Das Bundesverfassungsgericht entscheidet 
[…] 8a. über Verfassungsbeschwerden (Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4a und 4b des Grundgesetzes), […]“ 

 

 BVerfGG  § 14 
„(1)  […] 
(2)  Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts ist zuständig in den Fällen des § 13   
       Nr. 1 bis 5, 6a bis 9, 11a, 12 und 14, ferner für Normenkontrollverfahren und Verfassungsbe- 
       schwerden, die nicht dem Ersten Senat zugewiesen sind. 
(3)  […]“ 

 
Die mit diesem vorliegenden Dokument begründete Verfassungsbeschwerde ist nach BVerfGG § 14 Abs. 2 
zweifelsfrei dem Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes zur Entscheidung vorzulegen.  
 
Dies erspart dem Beschwerdeführer eine Diskussion oder gar eine Antragstellung nach § 19 BVerfGG 
wegen „Besorgnis der Befangenheit“ gegen Richter des Ersten Senats, insbesondere den noch tätigen 
Richter und Vizepräsidenten Kirchhof und den noch tätigen Richter Gaier, welche das krasse Fehlurteil      
1 BvR 1924/07 vom 07.04.2008 und den damit verbundenen Verfassungsbruch zu verantworten haben 
(EfVerfB Kap. 4.3.2.2). 
 
 
 








